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REPUBLIK ÖSTERREICH 

II -36lf1der Beilagen zu den Steaographischen Protokollen 

de. Nationalrate. XV. Ge.etzgebungsperiodc: 

DER BUNDESMINISTER FOR INNERES 

Zahl: 1002/7-IV/7/82 

ANFRAGEBEANTWORTUNG 

16,fOJA8 

1982 "03- 29 
zu "/129/J 

In Beantwortung der von den Abgeordneten Dr.NEISSER 
und Genossen am 24. 2. 1982 eingebrachten Anfrage Nr.1729/J 

. betreffend ein Bundesgesetz zum Art. 8 a B-VG,beehre ich mich 
mitzuteilen: 

Zu 1 - 5: Mein Ressort hat unmittelbar nach dem Inkraft­
treten der zitierten Verfassungsbestimmung die 
Vorarbeiten für eine Regelung der schwierigen, 
seit vielen Jahren ungelösten Rechtsmaterie auf­
genommen .. 

Der Ministerialentwurf wird nicht nur Bestimmungen 
über das Wappen, das Siegel, die Farben und die 
Flagge der Republik Österreich, sondern auch über 
den Schutz der Staatssymbole enthalten. Ferner 
soll der Begriff der Wappenführung definiert und 
Bestimmungen darüber getroffen werden, wem und 
aus welchen Gründen die Berechtigung zur Führung 
des Bundeswappens verliehen werden kann. 

Mit der Fertigstellung des Ministerialentwurfes 
und seiner Versendung zur Begutachtung kann 
voraussichtlich noch im Frühjahr 1982 gerechnet 
werden .. 
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